
  

 

  

MEDIENMITTEILUNG VOM 11.09.2023 
REVISION EISENBAHNGESETZ  

Parlament darf BehiG nicht aushebeln 
Wenn der Nationalrat in der Herbstsession die vom Bundesrat vorgeschlagene Revision 
des Eisenbahngesetzes nicht korrigiert, hebelt er das im Behindertengleichstellungs-
gesetz festgeschriebene Recht auf Autonomie und das Verbandsbeschwerderecht 
faktisch aus. Für Menschen mit Behinderungen mit drastischen Folgen: Die autonome 
Benutzbarkeit von Zügen könnte von den Verbänden nicht mehr eingefordert werden. 
Eine düstere Perspektive – vor allem, da zuletzt klar wurde, dass das BehiG im ÖV nur 
ungenügend umgesetzt wird. 
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) räumt den Behindertenorganisationen das 
Verbandsbeschwerderecht bei Bewilligungen von Zügen durch das Bundesamt für Verkehr 
(BAV) ein. Zweck des Verbandsbeschwerderechts ist die Kontrolle über die Einhaltung des 
BehiG. Das BehiG gibt Menschen mit Behinderungen grundsätzlich das Recht, den öffentlichen 
Verkehr autonom zu nutzen. Eben dieses Behindertengleichstellungsgesetz droht nun durch 
einen Parlamentsentscheid kompromittiert zu werden. Mit der Revision des Eisenbahngesetzes 
soll ein Grossteil der Schweizer Züge («interoperable» Züge wie z.B. der FV-Dosto) zukünftig 
nicht mehr vom BAV, sondern von der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) bewilligt werden.  

Autonomie-Prüfung nicht mehr gewährleistet  
Im Gegensatz zum BehiG gewährleistet das EU-Recht die Autonomie von Menschen mit 
Behinderungen nicht. Entsprechend hat die ERA auch nicht die Aufgabe zu kontrollieren, ob 
Menschen mit Behinderungen den Zug autonom nutzen können. Das BAV behauptete in 
diesem Zusammenhang, in Zukunft auch bei Betriebsbewilligungen durch die ERA zu prüfen, ob 
die Anforderungen an die Behindertengerechtigkeit gegeben sind (Tagesanzeiger vom 
13.06.2023). Dies stimmt jedoch nicht. Das BAV prüft lediglich die Einhaltung von Schweizer 
Normen wie der Spaltenbreite und der Niveaudifferenz. Gemäss Bundesgericht (Urteil vom 
22.12.2021) muss auch bei Erfüllung der Normen geprüft werden, ob die Züge von Menschen 
mit Mobilitätsbehinderungen in der Praxis so weit wie möglich autonom und sicher benutzt 
werden können. Deshalb braucht es nach wie vor eine zusätzliche Kontrolle durch das 
Bundesamt für Verkehr, um das Behindertengleichstellungsrecht in der Schweiz einzuhalten. Ist 
dies nicht vorgesehen, können die Behindertenverbände auch keine entsprechenden 
Entscheide des Bundesamts anfechten. 
Nationalrat muss Kommissionsminderheit Gehör schenken 
Mit der vorgesehenen Revision des Eisenbahngesetzes würde die Schweiz eigenes Recht 
aushebeln. Bisher bereitete dies dem Parlament jedoch erstaunlich wenig Kopfzerbrechen. Eine 
Minderheit der nationalrätlichen Verkehrskommission wird nun jedoch aktiv. Sie verlangt, dass 
eine zusätzliche Prüfung durch das BAV in Bezug auf das Schweizer 
Behindertengleichstellungsrecht im Schweizer Eisenbahngesetz verankert wird. Eine 
Forderung, die Inclusion Handicap entschlossen stützt. Denn ohne zusätzliche Überprüfung 
werden der Rechtsschutz von Menschen mit Behinderungen und deren Recht auf autonome 
Nutzung des öffentlichen Verkehrs massiv geschwächt. Der ernüchternde Standbericht des BAV 
zur Umsetzung des BehiG im ÖV zeigte es: Nimmt die Schweiz die UNO-
Behindertenrechtskonvention sowie den Bundesgerichtsentscheid vom 22.12.2021 zur 
Autonomie im ÖV (Bger Dosto) und damit die Anliegen der 1.7 Millionen Menschen mit 
Behinderungen in der Schweiz ernst, kann sie sich diese Abschaffung des 
Verbandsbeschwerderechts schlicht nicht leisten. 

https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/697/220224-urteil-bger.pdf?lm=1645711891
https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/697/220224-urteil-bger.pdf?lm=1645711891
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/themen/barrierefreiheit/standberichte-behig/standbericht-behig-2022.pdf.download.pdf/Standbericht%20Umsetzung%20BehiG%20Ende%202022.pdf
https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/697/220224-urteil-bger.pdf?lm=1645711891
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Auskunft 
Maya Graf, Co-Präsidentin Inclusion Handicap und Ständerätin Grüne BL 
079 778 85 71 
Caroline Hess-Klein, Abteilungsleiterin Gleichstellung Inclusion Handicap 
076 379 94 72 / caroline.hessklein@inclusion-handicap.ch 

Inclusion Handicap ist die vereinte Stimme der rund 1,7 Mio. Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Der politische Dachverband der Behindertenorganisationen setzt sich für die Inklusion und die 
Respektierung der Rechte und Würde aller Menschen mit Behinderungen ein. Inclusion Handicap vereint 
22 gesamt-schweizerische und sprachregionale Behindertenverbände, ist die Interessenvertretung für 
Menschen mit Behinderung und bietet ihnen Rechtsberatung an. Die politischen Positionen werden in 
Zusammenarbeit mit den 22 Mitgliederorganisationen erarbeitet. 

Die Mitgliederorganisationen von Inclusion Handicap 
ASPr-SVG Schweizerische Vereinigung der Gelähmten│Polio.ch | Asrimm | autismusschweiz | Cystische 

Fibrose Schweiz | FRAGILE Suisse | Geliko (Schw. Gesundheitsligen-Konferenz) |  
inclusione andicap ticino | insieme Schweiz | PluSport | Pro Audito Schweiz | Procap | Pro Infirmis | Pro 

Mente Sana | Schw. Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) | Schw. Gehörlosenbund (SGB) | Schw. 
Multiple Sklerose Gesellschaft | Schweizer Paraplegiker-Vereinigung | Schw. Stiftung für das cerebral 

gelähmte Kind | Schw. Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) |  
Sonos – Schw. Hörbehindertenverband | Verband Dyslexie Schweiz | Vereinigung Cerebral Schweiz 

mailto:caroline.hessklein@inclusion-handicap.ch
https://www.inclusion-handicap.ch/de/ueber-uns/mitglieder-5.html
http://aspr-svg.ch/aktuell/news/
http://www.asrim.ch/
http://www.autismusschweiz.ch/
https://cystischefibroseschweiz.ch/
https://cystischefibroseschweiz.ch/
http://www.fragile.ch/suisse/
https://www.geliko.ch/
http://www.inclusione-andicap-ticino.ch/
http://insieme.ch/
http://www.plusport.ch/
https://www.pro-audito.ch/
http://www.procap.ch/Home.20.0.html
http://www.proinfirmis.ch/de/home.html
https://www.promentesana.ch/de/startseite.html
https://www.promentesana.ch/de/startseite.html
http://www.sbv-fsa.ch/de
http://www.sgb-fss.ch/
https://www.multiplesklerose.ch/de/
https://www.multiplesklerose.ch/de/
http://www.spv.ch/
https://www.cerebral.ch/
https://www.cerebral.ch/
http://www.szb.ch/
https://hoerbehindert.ch/
https://www.verband-dyslexie.ch/
http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/
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